
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V., Hochstraße 115, 58095 Hagen

TEC
H

N
IK

HerstellungHerstellung
beheizter / gekühlterbeheizter / gekühlter
FußbodenkonstruktionenFußbodenkonstruktionen
im Wim Wohnungsbauohnungsbau

Richtlinie NrRichtlinie Nr.: 3.: 3

I N F O R M A T I O N S D I E N S T
F L Ä C H E N H E I Z U N G +
F L Ä C H E N K Ü H L U N G

Stand: April 2010



Herausgegeben vom:
Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

Hochstraße 115 . 58095 Hagen
Tel.: +49 (0) 23 31 / 20 08 50 . Fax: +49 (0) 23 31 / 20 08 17

www.flaechenheizung.de
info@flaechenheizung.de



3

Die Flächenheizung hat in den letzten Jahr-
zehnten bei der Raumheizung immer mehr
an Bedeutung gewonnen. Nahezu jedes
zweite Ein- und Zweifamilienhaus wird
heute mit einer Flächenheizung ausgestattet.
Aber auch in Büros, Schulen, Kindergärten,
Museen, Ladengeschäften, Sporthallen,
Industriehallen, Kirchen, Frei- und Grünflä-
chen findet die Flächenheizung aufgrund
ihrer Vorteile in verstärktem Maße Eingang.
Der mögliche Zusatznutzen der „stillen“
Kühlung“ macht das System noch attraktiver.

• Kostengünstige Installation

• Wirtschaftliche und energieeffiziente 
Betriebsweise 

• Behaglichkeit aufgrund niedriger 
Oberflächentemperaturen

• Freie innenarchitektonische
Gestaltung

• Kein Renovierungs- und zusätzlicher 
Reinigungsaufwand für Heizflächen

• Günstigste raumlufthygienische
Verhältnisse

• Zukunftsorientiert und umweltfreund-
lich durch die Nutzbarkeit alternativer 
Energien

• Zusatznutzen „Kühlen“

Die vorliegende Richtlinie bezieht sich auf
beheizte und gekühlte Fußbodenkonstruk-
tionen im Wohnungsbau und ähnlich
genutzte Gebäude.

Die wesentlichen Vorteile sind:

Der Aufbau von beheizten und/oder gekühl-
ten Fußbodenkonstruktionen erfolgt auf
einem tragenden Untergrund wie z.B. 
einer Beton- oder Holzbalkendecke. Die
Estrichkonstruktion besteht aus einer Last-
verteilungsschicht, dem schwimmenden
Estrich, der Rohre bzw. Heizleitungen und
der Dämmschicht.

Die Beheizung bzw. die Kühlung des Estrichs
erfolgt durch Wärme- oder Kältezufuhr z.B.
mit warmem oder kaltem Wasser. Die Rohre
aus Kunststoff, Kunststoff- Aluminium- Ver-
bundwerkstoff, Kupfer- Kunststoff oder
Kupfer sind bei den Nass-Systemen in und
bei den Trockensystemen mit Wärmeleitble-
chen unter dem Estrich angeordnet. Bei 
Trockenestrichsystemen mit integrierten
Rohren liegen diese im Estrich.
Elektro-Fußbodenheizungen, sowie spezielle
Renovierungssysteme können je nach Bauart
ggf. auch auf dem Estrich und damit direkt
unter dem Bodenbelag angeordnet werden.

Allgemeine Konstruktions-
prinzipien

Bei der Wasser-Fußbodenheizung bzw. 
Fußbodenkühlung kann der Estrich als 
Baustellenestrich, als werkgemischter 
Trockenmörtel bzw. Fertigestrich oder als
Fertigteilestrich hergestellt werden.

Warmwasser-Fußbodenheizung
und Fußbodenkühlung

Werden die elektrischen Heizleitungen direkt
im Estrich angeordnet, spricht man von einer
Elektro- Fußboden-Direkt- oder -Speicher-
heizung. Bei einer Anordnung auf dem Estrich
handelt es sich um eine Elektro-Flächentem-
perierung, die in erster Linie der Behaglich-
keitssteigerung und nicht  der Deckung der
Heizlast dient.

Elektro-Fußbodenheizungen

Abdichtungsmaßnahmen des tragenden
Untergrundes gegen Bodenfeuchtigkeit
oder nicht drückendes Wasser sind 
vom Bauwerksplaner festzulegen. Diese
Maßnahmen müssen nach DIN 18195 „Bau-
werksabdichtungen“ ausgeführt sein. Es ist
notwendig, dass die Innenputzarbeiten
abgeschlossen sind.

Bauliche Voraussetzungen 
für beheizte/gekühlte
Fußbodenkonstruktionen

Bauart A:
Schwimmender Estrich mit Rohren innerhalb
des Estrichs oberhalb der Dämmschicht, die
auf einem tragenden Untergrund vollflächig
aufliegt.

Bauart B:
Schwimmender Estrich mit Rohren unter-
halb des Estrichs innerhalb der Dämm-
schicht.
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Bei Trockensystemen kann die lastverteilen-
de Estrichplatte auch als Fertigteilestrich 
hergestellt werden.

Abdichtungs- bzw. Schutzmaßnahmen ein-
zelner Gewerke aufgrund des Betriebs-
zustands „Kühlen“ sind ebenfalls vom 
Bauwerksplaner festzulegen.

Nach DIN 18560 Teil 2 werden die be-
heizten/gekühlten Fußbodenkonstruktionen
nach der Lage der Rohre bzw. der 
elektrischen Heizleiter in folgende Bauarten
eingeteilt:

Bauart A und C mit Rohren innerhalb des
Estrichs  und Bauart B mit Rohren unterhalb
des Estrichs.
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Der Wandputz muss bis zum tragenden
Untergrund (Beton- oder Holzbalkendecke)
herab reichen. Der tragende Untergrund
muss den statischen Anforderungen zur
Aufnahme der Fußbodenkonstruktion und
der vorgesehenen Nutzlast genügen. Die
Höhenlage und die Ebenheit der Oberfläche
des tragenden Untergrunds müssen bezüg-
lich der Winkeltoleranzen und der Eben-
heitstoleranzen den Anforderungen der DIN
18202, Tabelle 2 und Tabelle 3, Zeile 2, 
entsprechen. Zur Überprüfung der waage-
rechten Höhenlage des Unterbodens, der
vorgegebenen Einbaudicke der Fußboden-
konstruktion und der höhengleichen
Anschlüsse muss in jedem Raum ein Meterriss
angelegt  werden. Hierbei ist von dem
Höhenbezugspunkt auszugehen, der vom
Bauwerksplaner bzw. von der Bauleitung
vorzugeben ist. Rohrleitungen, Elektro-
leitungen o. ä., die auf dem tragenden

Fliesen- oder 
Plattenbelag

Dünn- oder 
Mittelbettmörtel

Estrich

Heizelemente

Elektrische 
Heizleitungen

Abdeckung

Dämmschicht

Ausgleichestrich

tragender Untergrund

Trennschicht

Bauart C:
Rohre in einem Ausgleichsestrich, auf dem
der Estrich als Lastverteilungsschicht 
oberhalb einer Trennschicht (z.B. PE-Folie)
aufgebracht wird.

Untergrund verlegt sind, müssen befestigt
sein. Durch einen Ausgleich ist wieder eine
ebene Oberfläche zu schaffen. Die dazu
erforderliche Konstruktionshöhe ist bei der
Planung zu berücksichtigen. Ausgleichs-
schichten müssen im eingebauten Zustand
eine gebundene Form aufweisen. Schüttun-
gen dürfen nur verwendet werden, wenn
ihre Brauchbarkeit nachgewiesen ist. Als
Ausgleichsschichten dürfen druckbelastbare
Dämmstoffe verwendet werden. Soll die
Oberfläche des schwimmenden Estrichs z. B.
in Duschen o. ä. ein wirksames Gefälle 
erhalten, ist dieses Gefälle im tragenden
Untergrund herzustellen, um die Forderungen
nach einer gleichmäßigen Dicke des Estrichs
zu erfüllen. Vorhandene Bauwerksfugen im
tragenden Untergrund müssen eine gleich-
mäßige Breite haben, vollkantig sein, 
geradlinig und fluchtgerecht verlaufen. Über
Bauwerksfugen sind auch in der Dämm-
schicht und im Estrich Fugen anzuordnen.
Der tragende Untergrund muss augen-
scheinlich erkennbar trocken sowie frei von
Verunreinigungen und losen Bestandteilen
sein. Außentüren sowie Fenster müssen 
eingebaut sein, wobei erforderlichenfalls
nicht verglaste Fensteröffnungen durch
Folien zu schließen sind. Beim Einbringen
des Estrichs dürfen Raumlufttemperaturen
und Baustofftemperaturen nicht unterhalb
+5˚C liegen.

Die Rohre sind in oder unter dem Estrich
angeordnet. Die Estrichnenndicken sind bei
Calciumsulfat- und Zement- Heizestrichen
gemäß DIN 18560 Teil 2, Tabellen 1 bis 4 zu
wählen und bei Bauart A zusätzlich um den
Außendurchmesser der Rohre d zu erhöhen.
Die Rohrüberdeckung muss bei der Biege-
zugfestigkeitsklasse F4 mindestens 45 mm,
bei Fließestrichen dieser Biegezugfestig-
keitsklasse CAF-F4 mindestens 40 mm
betragen. Werden geringere Rohrüber-
deckungen als 30 mm gewählt, muss die
Eignung gesondert nachgewiesen werden.
Bei der Direktheizung- / kühlung wird die
Wärme- oder Kältezufuhr direkt nach Bedarf
gesteuert.

Fußboden-Direktheizung-/
kühlung

Die Heizleitungen sind in oder unter der
Estrichplatte angeordnet. Bei Speicherhei-
zungen beträgt die Estrichnenndicke ca. 80
mm. Bei der Speicherheizung wird der
Estrich, vorzugsweise in den Nachtstunden,
mit Wärme „aufgeladen“, die er dann nach
der Ladezeit wieder kontinuierlich abgibt. 

Elektro-Fußboden-Direkt- oder
-Speicherheizung
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Bauteile für Fußboden-
heizungen und -kühlungen

Für die wirtschaftliche und komfortable
Nutzung von beheizten/gekühlten Fußbo-
denkonstruktionen ist die Wärme und 
Trittschalldämmung ein wichtiges Bauteil.
Weitere Informationen enthält die 
BVF-Richtlinie Nr.: 1. Wärme- und Tritt-
schalldämmung beheizter und gekühlter
Fußbodenkonstruktionen.

Wärme- und Trittschall-
dämmung

Wichtige Bauteile einer Fußbodenheiz-
/kühlanlage sind Rohre aus Kunststoff,
Kunststoff-Aluminium-Verbundwerkstoff,
Kupfer-Kunststoff oder Kupfer bzw. die
elektrischen Heizleitungen. Bei Heiz-/
Kühlrohren erfolgt die Wärmezufuhr durch
warmes Wasser bei der Kühlung durch 
kaltes Wasser. Bei Elektro-Heizleitungen
wird die Erwärmung eines stromdurchflos-
senen Leiters als Wärmequelle genutzt.
Weitere Informationen hierzu können unter
anderem der BVF-Richtlinie Nr.: 2 Rohr
systeme und elektrische Heizleitungen in
Flächenheizungen und Flächenkühlungen
entnommen werden.

Rohre und Heizleitungen
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Zur Messung des Feuchtigkeitsgehaltes sind
in der Estrichfläche geeignete Stellen auszu-
weisen. Es sollten mindestens 3 Messstellen
je 200 m2 bzw. je Wohnung ausgewiesen
werden. Abweichend von dieser Mindestan-
forderung wird empfohlen, darüber hinaus
mindestens eine Messstelle in jedem Raum
auszuweisen.
Um den Messpunkt herum darf sich im
Abstand von 10 cm (Durchmesser 20 cm)
kein Heizungsrohr befinden.

Messstellen für die Messung
der Belegreife des Estrichs

Estrich und Wärme-/
Kälteverteilschicht
Der Estrich ist nicht nur das lastverteilende
Bauteil für die Aufnahme des Bodenbelages
und der Nutzlast, sondern zugleich auch die
Verteilschicht für Wärme und Kälte.
Am häufigsten wird dieses Bauteil aus Zemen-
testrich oder Fließestrich auf Calciumsulfatba-
sis erstellt.
Bei Trockensystemen (Bauart B) werden, insbe-
sondere bei Altbausanierungen, überwiegend
Trockenestrichplatten eingesetzt.
Bei der gesamten Konstruktion handelt es sich
um einen „schwimmenden Estrich“. Die Anfor-
derungen für einen schwimmend verlegten
Estrich sind in DIN 18560, Teil 2 festgelegt.
Schwimmend auf der Dämmung bedeutet,
dass die Estrichplatte keinerlei Verbindungen
mit aufgehenden und angrenzenden Bauteilen
haben darf. Dies wird dadurch verhindert, dass
an allen aufgehenden und angrenzenden Bau-
teilen (Wänden, Säulen, Rohrleitungen, Trep-
pen etc.) ein Randdämmstreifen verlegt wird.

Estriche zur Raumheizung-/
kühlung
Estriche beheizter/gekühlter Fußboden-
konstruktionen unterscheiden sich in ihrer
mörteltechnologischen Zusammensetzung
in keiner Weise von nicht beheizten/gekühl-
ten Estrichen im Wohnungsbau.
Der Estrich kann als Baustellenestrich auf
Zement oder Calciumsulfat- Basis (z. B.
Anhydrit) mit mind. der Festigkeitsklasse F4

Der Randdämmstreifen muss im eingebauten
Zustand eine Bewegungsmöglichkeit des
Estrichs von mindestens 5 mm sicherstellen.
Randdämmstreifen sowie ggf. die hoch
geführte Abdeckfolie der Dämmung dürfen
erst nach Fertigstellung des Oberbodenbelags
bündig abgeschnitten werden.
Der Randdämmstreifen ist erforderlich, um
Schallbrücken zu verhindern. Ferner dient er
als Randfuge und kompensiert die thermische
Ausdehnung des Estrichs.
Bei anderen als in der DIN 18560-2 angegebe-
nen Biegezug-Festigkeitsklassen sind nach 
den Tabellen 1 bis 4 abweichende Estrich-
dicken möglich.
Dabei muss eine Rohrüberdeckung von mind.
30 mm eingehalten werden. Zudem muss eine
Prüfung auf Tragfähigkeit, bei Stein- und kera-
mischen Belägen auch auf Durchbiegung nach
DIN 18560-2, Abschnitt 6.2, durchgeführt
werden.
Ausgleichsestriche bei der Bauart C neigen
wegen der geringen Überdeckung der Heizele-
mente zu Schwindrissen, die jedoch in der
Regel ihre Funktionsfähigkeit nicht beein-
trächtigen.

Estrichart

Calciumsulfat-
Fließestrich CAF

Calciumsulfat-
Estrich CA

Zement-
Estrich CT

Gussasphalt-
Estrich AS

Bauart

A
B, C

A
B, C

A
B, C

A
B, C

Biegezugfestigkeitsklasse
bzw. Härteklasse nach
DIN EN 13813

F4
F4

F4
F4

F4
F4

IC10
IC10

Rohrüberdeckung
in mm
min.

40

45

45

15

Estrichnenndicke
in mm
min.

40 + d
35

45 + d
45

45 + d
45

35
35

Nenndicken und Biegezugfestigkeit von Heizestrichen nach DIN 18560-2, Tabelle 1 und
Abschnitt 3.2.2, für lotrechte Nutzlasten < 2 kN/m2

(früher ZE/AE 20) erstellt werden. Fließestriche
mit Zement oder Calciumsulfat als Binde-
mittel sind für Wasser-Fußbodenheizungen
und -kühlungen geeignet.
Bei den Elektro-Fußbodenheizungen dürfen
Fließestriche mit Zement oder Calcium-
sulfat-Bindern nur verwendet werden, wenn
sie vom Hersteller des Estrichmörtels für 
den Temperaturbereich des vorgesehenen
Systems freigegeben sind.
Die Temperatur im Bereich der Rohre darf
bei Calciumsulfat- und Zementestrichen 
55 ˚C und bei elektrischen Heizleitungen
65˚C auf Dauer nicht überschreiten.
Dies ist besonders bei Rücklauftemperatur-
begrenzern, sogenannten RTL-Ventilen, zu
berücksichtigen.
Bei der Herstellung von Estrichen aus Calcium-
sulfat oder Zement dürfen nur solche
Zusatzmittel verwendet werden, die den
Volumenanteil der Luftporen des Mörtels
um nicht mehr als 5% erhöhen.
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Der Zementestrich sollte in einer weichplasti-
schen Konsistenz eingebracht werden. Die
Plastizität des Zementestrichs kann durch
geeignete Zusatzmittel verbessert werden.
Beim Einbringen darf die Temperatur des
Zementestrichs 5˚C nicht unterschreiten und
soll anschließend weiterhin wenigstens 3 Tage
auf mindestens 5˚C gehalten werden. Ferner
ist der Estrich wenigstens 3 Tage, bei niedrigen
Temperaturen oder langsam erhärtenden
Zementen entsprechend länger, vor dem Aus-
trocknen und auch danach noch wenigstens 1
Woche vor schädlichen Einwirkungen z. B.
durch Wärme, Schlagregen und Zugluft, zu
schützen, um das Schwinden gering zu halten.
Der Schutz vor Schlagregen und Zugluft ist bei
kleineren Bauwerken im Allgemeinen ohne
besondere Maßnahmen sichergestellt, wenn
das Bauwerk geschlossen ist. Zementestrich
sollte nicht vor Ablauf von 3 Tagen begangen
und nicht vor Ablauf von 7 Tagen höher 
belastet werden.

Zementestriche

Calciumsulfatestriche

Bewegungsfugen sind wie bei Zement-
estrichen notwendig.
Beim Einbringen darf die Temperatur des
Calciumsulfatestrichs 5˚C nicht unterschreiten.
Sie soll anschließend wenigstens 2 Tage auf
mindestens 5˚C gehalten werden. Ferner ist
der Estrich wenigstens 2 Tage vor schäd-
lichen Einwirkungen, wie z. B. Wärme,
Schlagregen und Zugluft zu schützen. Der
Schutz vor Schlagregen und Zugluft ist bei
kleineren Bauwerken im Allgemeinen ohne
besondere Maßnahmen sichergestellt, wenn
das Bauwerk geschlossen ist.
Calciumsulfatestrich soll ungehindert 
austrocknen können und darf nicht einer
dauernden Feuchtigkeitsbeanspruchung
ausgesetzt werden. Bereiche im Estrich, in
denen mit Feuchtigkeitsanreicherungen zu
rechnen ist, müssen durch geeignete Maß-
nahmen - z. B. durch eine Dampfsperre
davor - geschützt werden. Eine solche 
Maßnahme ist vom Planer bei der 
Bauwerksplanung festzulegen Calcium-
sulfatestrich sollte nicht vor Ablauf von 
2 Tagen begangen und nicht vor Ablauf von
5 Tagen höher belastet werden.

Calciumsulfatfließestriche

Besondere Sorgfalt ist bei der Verlegung der
Dämmung und vor allem der Abdeckung
notwendig. Die wannenartige Abdeckung

Gussaspaltestriche

Eine thermisch stabilisierte Variante der 
Gussasphaltestriche findet als Heizestrich 
Verwendung. Hierbei ist auf die hohe Verlege-
temperatur des Gussasphaltestrichs zu achten.
Detaillierte Informationen sind den Unterlagen
der Systemanbieter zu entnehmen.

Bewehrung

Eine Bewehrung von Estrichen auf Dämm-
schichten ist grundsätzlich nicht erforderlich.
Das Entstehen von Rissen kann durch eine
Estrichbewehrung nicht verhindert werden.
In manchen Fällen kann eine Bewehrung
jedoch zweckmäßig sein. Man unterscheidet
zwischen einer Gitter- und Faser-Bewehrung.
Bei einer Bewehrung aus Stahlmatten oder
Betonstahlgitter soll die Verbreiterung von
auftretenden Rissen und der Höhenversatz der
Risskanten minimiert werden. Bei einer
Bewehrung aus Fasern soll die Bildung von
Schrumpf- bzw. Frühschwindrissen verringert
werden. Estrichbewehrungen sind insbesonde-
re bei ihrer Verwendung in Calciumsulfate-
strichen gegen Korrosion zu schützen. Die
Bewehrung ist im Bereich von Bewegungsfu-
gen zu unterbrechen. Die Wahl der Bewehrung
obliegt dem Planer.

und die Estrichfelder in Abhängigkeit vom
Oberbodenbelag aufeinander abzustimmen.

Über Bauwerksfugen sind auch im Estrich
Fugen anzuordnen (Bewegungsfugen).
Außerdem ist der Estrich vor aufgehenden
Bauteilen durch Fugen zu trennen (Randfu-
gen). Darüber hinaus notwendige Fugen
sind so anzuordnen, dass möglichst gedrun-
gene Felder entstehen. Bewegungsfugen
innerhalb der Estrichfläche sind gegen
Höhenversatz zu sichern.

Die Herstellung von Fugen ist aus bau-
physikalischen Gründen erforderlich. Ent-
sprechend ihrer Funktion haben die Fugen
folgende Aufgaben:

• Randfugen sind Bewegungsfugen im 
Randbereich des Estrichs und vermin-
dern Schallübertragungen vom Fuß-
boden zu angrenzenden und durch-
dringenden Bauteilen (sogenannte 
Schallbrücken)

• Bewegungsfugen nehmen Formände-
rungen des Estrichs in alle Richtungen 
auf.

Ausführung der Bewegungsfugen:
Die Fugen müssen so ausgebildet sein, dass
mind. 5 mm komprimierbarer Raum zwi-
schen den Estrichflanken vorhanden ist.
Bewegungsfugen reichen, außer bei Bauart
C, von Oberkante Wärme- und Trittschall-
dämmung bis zur Oberkante des Bodenbelags
und dürfen nicht von Bewehrungen bzw.
Trägermassen überbrückt werden. Sie sind
nach Fertigstellung elastisch zu verfüllen
oder mit Fugenprofilen zu verschließen.
Bauart C bietet die Möglichkeit, die Fugen
im Ausgleichsestrich und im Oberbau unter-
schiedlich zu gestalten.
Bei Estrichen sind in Türdurchgängen i.d.R.
Bewegungsfugen anzuordnen. Innerhalb
einer Heiz/Kühlfläche mit unterschiedlich
betriebenen Kreisen (z.B. unterschiedliche
Regelzonen bei größeren Räumen, wie 
Ausstellungsräume oder Industrieflächen)
sind i.d.R. zwischen diesen auch Bewe-
gungsfugen anzuordnen.
Scheinfugen sind Sollbruchstellen für das
Verkürzen des Estrichs. 
Scheinfugen werden fast ausschließlich in
Zementestrichen realisiert. Sie werden auch
Kellenschnitte oder angeschnittene Fugen
genannt. Damit der Estrich nicht un-
kontrolliert reißt, wird der frische Estrich
vom Estrichleger – unter Beachtung der 
Verletzungsgefahr für die Rohre und Heiz-
leitungen – mit der Kelle etwa zu max. 1/3 in
der Dicke angeschnitten. Der Schwindriss
erfolgt dann gezielt an dieser Stelle.

Über die Anordnung der Fugen ist ein Fugen-
plan zu erstellen, aus dem Art und Anord-
nung der Fugen zu entnehmen sind. Der
Fugenplan ist vom Bauwerksplaner zu erstel-
len und als Bestandteil der Leistungsbeschrei-
bung dem Ausführenden vorzulegen.

Praxistipp:
Bei der Planung von Fußbodenheizungen
und -kühlungen sind die Heiz/-Kühlkreise 

Estrichfugen

bzw. Ausbildung der Dämmung muss der
Konsistenz des Fließestrichs entsprechend
dicht sein. Andere Abdeckungen sind zuläs-
sig, sofern die gleichwertige Funktion
erbracht wird. Beispielsweise kann eine
Dämmschichtabdeckung entfallen, wenn
Systemdämmstoffplatten eingesetzt wer-
den, die eine in ihrer Funktion gleichwertige
Oberfläche haben und das Eindringen von
Estrichmasse an den Fugen der Platten wirk-
sam verhindern. Beim Einbringen sind die
von den Bindemittelherstellern erarbeiteten
Verarbeitungsrichtlinien einzuhalten.
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Energieeinsparverordnung
(EnEV)

DIN 1055

DIN 
EN 1264

EN 1991-1-1

DIN 4102

DIN 4108

DIN 4109

DIN
EN 12831

DIN
EN 13162 -
13171

DIN 18195

DIN 18202

DIN  18336

DIN  18353

DIN  18380

DIN  18560

DIN
EN 50350

DIN  V 44576

Einwirkungen auf Tragwerke

Raumflächenintegrierte
Heiz- und Kühlsysteme mit
Wasserdurchströmung

Einwirkungen auf Tragwerke
- Teil 1-1 Wichten, Eigenge-
wicht und Nutzlasten im
Hochbau

Brandverhalten von Bau-
stoffen und Bauteilen

Wärmeschutz und Energie-
einsparung in Gebäuden

Schallschutz im Hochbau

Verfahren zur Berechnung
der Norm-Heizlast

Wärmedämmstoffe für
Gebäude

Bauwerksabdichtungen

Toleranzen im Hochbau

VOB, Teil C: Abdichtarbeiten

VOB, Teil C: Estricharbeiten

VOB, Teil C: Heizanlagen
und zentrale Wasserer-
wärmungsanlagen

Estriche im Bauwesen

Elektrische Raumheizung,
Aufladesteuerung für 
Speicherheizung

Elektrische Raumheizung,
Fußbodenheizung

Um eine sachgerechte Planung durchzu-
führen und eine dauerhaft funktionsfä-
hige Fußbodenkonstruktion – beheizt
oder gekühlt – herzustellen, sind z.B. die
nachfolgenden Gesetze und DIN Normen
anzuwenden:

Die speziellen Lösungen für den Altbau
sind technisch sehr vielfältig und deshalb
an dieser Stelle nicht umfassend darstell-
bar. Es wird hier auf die Unterlagen der
einzelnen Systemanbieter verwiesen.

Nach dem Erhärten und Austrocknen des
Estrichs sollten Scheinfugen kraftschlüssig,
z. B. durch Vergießen mit Kunstharz,
geschlossen werden. Die derart hergestell-
ten und geschlossenen Scheinfugen müssen
nicht beim Einbau der Bodenbeläge berück-
sichtigt werden, d.h. sie müssen nicht
deckungsgleich in die Bodenbeläge über-
nommen werden.
Werden in Estrichen Scheinfugen in Türlai-
bungen und Türdurchgängen angeordnet
und diese als Fugen auch in Stein- und
Keramikbelägen übernommen, sollten diese
Scheinfugen nicht geschlossen werden.

Bei der Festlegung von Fugenabständen,
Fugenbreite und Estrichfeldgrößen ist die
Art des Bindemittels, der vorgesehene
Bodenbelag, die Geometrie der Flächen und
die Beanspruchung durch Nutzlasten und
Temperaturänderung zu berücksichtigen.
Bei Estrichen, die zur Aufnahme von Stein-
oder keramischen Belägen vorgesehen sind,
müssen außerdem die unterschiedlichen
thermischen Ausdehnungskoeffizienten von
Estrich und Bodenbelag und die Raumtem-
peraturbegrenzung bei der Planung und
Ausführung einbezogen werden.
Bei der Anordnung der Fugen sind die allge-
meinen Regeln der Technik und die techni-
schen Informationen und Merkblätter der
Fachverbände zu berücksichtigen.

Bewegungsfugen dürfen nicht von
Heiz/Kühlelementen gekreuzt werden.
Anschlussleitungen, die Bewegungsfugen
kreuzen müssen, sind in geeigneter Weise,
z.B. durch Überschubrohre von etwa 0,3 m
Länge, zu schützen.

Konventionelle Fußbodenkonstruktionen
zum Heizen und Kühlen lassen sich im Alt-
bau dann einsetzen, wenn die erforderliche
Konstruktionshöhe und Tragfähigkeit mit
dem Architekten geklärt ist. Für eine kon-
ventionelle Konstruktion wird ca. 65 mm
Estrich benötigt. Das bedeutet eine zusätzli-
che Belastung von ca. 130 kg/m2 durch den
Estrich. Sind die notwendigen Bedingungen
für den Einsatz der konventionellen Fußbo-
denheizungs- bzw. -kühlungssysteme nicht
gegeben, kann auf marktgängige Lösungen
für den Altbau zurückgegriffen werden.
Hierzu werden von vielen Anbietern spezielle
Systeme für den nachträglichen Einbau
angeboten. Diese Konstruktionen sind leichter
und können erheblich dünner aufgebaut
werden.

Fußbodenkonstruktionen für
den Altbau

Hierzu verweisen wir auf die BVF Richtlinie
Nr.: 10 Installation von Flächenheizungen
und Flächenkühlungen bei der Modernisie-
rung von bestehenden Gebäuden und die
BVF Richtlinie Nr.: 12 Herstellung dünn-
schichtiger beheizter/gekühlter Verbund-
konstruktionen im Wohnungsbau.

Schnittstellenkoordination bei beheizten
Fußbodenkonstruktionen 
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